
                                                Oldenburg, Januar 2009 
 
 
Wie  und  wo  erhalte  ich  Zuschüsse  und  zinsgünstige, öffentliche Darlehen ? 
 
                 A l f     B a u m h ö f e r 
               Bankkaufmann / Diplom-Ökonom + -Betriebswirt 
 
Zuschüsse sollten bei Gründung, Übernahme, Erweiterung und 
Modernisierung nicht in die Investitionsplanung eingerechnet werden  -  da in 
der Regel kein Rechtsanspruch besteht, die Zuschüsse oft (weit) nach 
Investitionsbeginn gezahlt werden und Investitionen sich auch ohne Zuschüsse 
rechnen sollten  ! 
 

A .   Gründungszuschüsse /     Agentur für Arbeit; Kommunen;   
   Unternehmensnachfolge     Land, EU 

  
B .   Investititionszuschüsse     Land,  Kommunen 

 
C .   Personalkostenzuschüsse     Agentur für Arbeit; Land 

 
D .   Messekostenzuschüsse       Land 

 
E .   Beratungskostenzuschüsse     Land,  Bund (BAFA),  Kommunen 
  

Öffentliche Darlehen  haben  insbesondere  fünf  Vorteile :    
 

* die Haftungsfreistellung  -  eine Sicherheit für Ihre Hausbank 
 * feste Zinssätze mit bis 20 Jahren Zinsbindung 

* eine bis zu 7jährige Tilgungsfreiheit / teilweise Endfälligkeit möglich         
 * außervertragliche Darlehensrückzahlungen (tägliche Kündigung) 

* günstige Zinssätze insbes. bei der Finanzierung von kurzlebigen 
Investitionen und Betriebsmitteln 

   
A . Gründungs- u. Nachfolgefinanzierung          KfW;  NBank 

B . Modernisierung + Erweiterung   KfW;  NBank   

C . Betriebsmittel      KfW; NBank 

D . Ausfallbürgschaften       NBB  

          E .     Beteiligungen              MBG, KfW, priv. Ges.
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A .   Gründungszuschüsse /   Agentur für Arbeit, 
   Unternehmensnachfolge  NBank; Kommunen 
 

* Gründungszuschuss  für  den  Lebensunterhalt  (mind. 90 Tage ALG-
Anspruch; 9 x das mtl. ALG + mtl. EUR 300; bei geschäftlichem Erfolg 
weitere 6 x  mtl. EUR 300;  mind. 1 Tag arbeitslos im Leistungsbezug; 
fachliche Qualifikationen, Wirtschaftlichkeitskonzept / Vollexistenz;  
finanzielle Notwendigkeit  (bei Hartz IV:Einstiegsgeld  von der ARGE)) 

 
*    betriebswirtschaftliche Begleitung  für Gründer/innen  
 (NBank/KfW „Gründercoaching Deutschland“: max. 3.600 EUR Zuschuss) 
 
* Einstellungszuschuß Neugründungen (50 % v. AN-Brutto/max. 6 Mon.) 
 (für max. 5 Arbeitnehmer und für Betriebe mit max. 5 Arbeitnehmern) 

 
B .  Investititionszuschüsse  NBank,  Kommunen  
 
C .   Personalkostenzuschüsse  Agentur für Arbeit 
 

• betriebliches  Praktikum (Trainingsmaßnahme; 100 % Förderung;  Trai- 
 ning von 2 Wochen – 12 Monate für 18-25 jährige junge Menschen)  

  
* Eingliederungszuschüsse für förderungsbedürftige Arbeitnehmer  (Regel- 
 förderung 30-50 % v. AN-Brutto f. 6-60 Monate), unbefristetes Arbeitsver- 

hältnis; Nachbeschäftigungsfrist in Höhe der Förderungsdauer  (max. 12 
Mon.), aber Kündigung aus dringenden betriebl. Erfordern. bzw. Verhalt. 

  
D .   Messeförderung         NBank 
 
E .  Beratungskostenzuschüsse    Land, Bund, Kommunen 
 *    jeweils  EUR 1.500 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für 
       Existenzaufbau-  (max. 50 %)  und  allgemeine Beratungen (max. 40 %) 

*    Gründungs-, Nachfolge-, Beteiligungscoaching NBank  (max. EUR  8.000) 
*    in Vorbereitung ab 1.2.2009: bis zu 50 % Zuschuss in der Vorgründungsphase 
       ca. EUR 1.500 – 2.000 Beratungskostenzuschuß / Antragstellung über NBank  


